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Art. 1 § 17 PSG Aufgaben des
Stiftungsvorstands, Vertretung der

Privatstiftung
 PSG - Privatstiftungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Der Stiftungsvorstand verwaltet und vertritt die Privatstiftung und sorgt für die Erfüllung des Stiftungszwecks.

Er ist verpflichtet, dabei die Bestimmungen der Stiftungserklärung einzuhalten.

2. (2)Jedes Mitglied des Stiftungsvorstands hat seine Aufgaben sparsam und mit der Sorgfalt eines gewissenhaften

Geschäftsleiters zu erfüllen. Der Stiftungsvorstand darf Leistungen an Begünstigte zur Erfüllung des

Stiftungszwecks nur dann und soweit vornehmen, wenn dadurch Ansprüche von Gläubigern der Privatstiftung

nicht geschmälert werden.

3. (3)Wenn die Stiftungserklärung nichts anderes bestimmt, so sind sämtliche Mitglieder des Stiftungsvorstands nur

gemeinschaftlich zur Abgabe von Willenserklärungen und zur Zeichnung für die Privatstiftung befugt. Der

Stiftungsvorstand kann einzelne Mitglieder des Stiftungsvorstands zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder

bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Ist eine Willenserklärung der Privatstiftung gegenüber

abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Stiftungsvorstands.

4. (4)Sitzungen des Stiftungsvorstands können in angemessener Frist vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter oder

von zwei Dritteln der Mitglieder des Stiftungsvorstands einberufen werden.

5. (5)Wenn die Privatstiftung keinen Aufsichtsrat hat, bedürfen Rechtsgeschäfte der Privatstiftung mit einem

Mitglied des Stiftungsvorstands der Genehmigung aller übrigen Mitglieder des Stiftungsvorstands und des

Gerichts.
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